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«DAS WOHNEN»

Interessantes aus den Jahreshe-*
richten der Baugenossenschaften

1. Im Jahresbericht der Wohngenossenschaft Im
Heimatland Basel pro 1927 findet sich folgender be-
herzigenswerter Abschnitt:

«Die Ausgaben fiir Reparaturen konnen leicht re-
duziert werden, wenn sich alle” Genossenschafter und deren
Familienangehorige befleissigen, mit dem gemeinsamen
Eigentum sorgfiltig umzugehen und ihre Wohnungen gut
instand zu halten. In diesem Sinne appellieren wir auch
hier an das Solidarititsgefiihlt und die Gewissenhaftigkeit
aller Genossenschafter».

2. Im Bericht 1927 der Eisenbahner-Baugenos-
senschaft Bern lesen wir Folgendes:

«Erfreulicherweise konnen wir feststellen, dass sich das
Zusammengehorigkeitsgefiihl unter unsern Sied-
lern weiter gefestigt hat. Streit und Zank sind immer selte-
ner. Und wenn auch ab und zu einmmnal ein unfreundliches
Wort, wenn da und dort unvermeidliche Kinderhidndel den
Frieden zu bedrohen scheinen, sorgt eine freundnachbarliche
Aussprache, ein Héndedruck zur rechten Zeit dafiir, dass
Zwistigkeiten unter den Parteien nicht aufkommen. In einem
einzigen Fall musste die Genossenschaftsleitung intervenie-
ren. Der Zwischenfall fand durch die Kiindigung der Be-
treffenden secine Erledigung.

Wir haben im «Figenheim» (dem Zeitschriftchen der
Genossenschaft) wiederholt und auch im letzten Jahresbe-
richt darauf hingewiesen, dass unsere Genossenschaft mit
Bezug auf die unentgeltliche oder halbunent-
geltliche Besorgung von Reparaturen sehr ku-
lant ist. Eine Nachfrage bei andern Baugenossenschaften hat
ergeben, dass man anderwiirts den Mietern bedeutend mehr
zumutet. Eine grossere Nachbargenossenschaft iiberbindet
sogar grundsédtzlich alle Reparaturen unter
10 Franken den Mietern. Unsere Genossenschaft hat
nicht die Absicht, an der bisher geiibten Praxis etwas zu
dndern. Dagegen erwarten wir, dass sich die Mieter der

Hofansicht aus der Wohnkolonie an der
Josef-Rontgen-Albertstrasse der Baugenossenschait des
eidgen. Personals Ziirich

‘E, B. G. in besondern Féllen freiwillig bereit erkldren wer-

%*den, an gewisse periodisch wiederkehrende Serienarbeiten
‘angemessene Beitrige zu leisten. Im Einzelfall wenig kost-
spielig, summieren sich solche Ausgaben fiir 272 Wohnungen
jeweilen zu Betrdgen, die fiir die Genossenschaft fast uner-
schwinglich sind. Eine solche Ausgabe wird im Laufe
dieses Jahres durch die Renovation beanahe aller Haustiiren
entstehen. Die meisten Haustiiren haben im Lauf der Jahre
stark gelitten. Viele machen einen hochst unansehnlichen
Eindruck. Thre Auffrischung kann nicht mehr verschoben
werden. Kédmen nur vereinzelte Tiiren in Frage, wiirde die
Ausgabe aus dem laufenden Kredit fiir Reparaturarbeiten
leicht zu bestreiten sein. So aber handelt es sich um einige
tausend Franken. Wenn aber jeder Mieter einen beschei-
denen Beitrag leistet, wird die Ausgabe sowohl fiir den ein-
zelnen als auch fiir die Genossenschaft ertrédglich.»

E.____g BEHORDLICHE MASSNAHMEN
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Kanton Ziirich. Wohnbauaktion 1929. Wie be-
reits in No. 12 des IIl. Jahrg. vom Dezember 1928 mitgeteilt
wurde, wird der Kanton Ziirich im Jahre 1929 eine neue Sub-
ventionsaktion durchfiihren. Die Anmeldungen bei den Ge-
meinderidten der Baugemeinde hat bis 15. Januar und bei
der kantonalen Baudirektion bis Ende Januar zu erfolgen.

In seiner Weisung an den Kantonsrat vom 22. November
1928 iiber die Erteilung eines weiteren Kredites von 1,2 Mill.
Franken pro 1929 hat sich der Regierungsrat iiber die Lage
des Wohnungsmarktes im Kanton wie folgt ausgesprochen:

«Im Jahre 1928 war die Wohnbautitigkeit recht rege,
Besonders in den Stddten und deren Vororten hatte neben
der subventionierten auch die freie Bautdtigkeit sich sehr
lebhaft an der Wohnungsproduktion beteiligt./ Aus den
Publikationen des Statistischen Amtes der Stadt Ziirich er-
gibt sich, dass im Jahre 1928 mindestens 3000, wahrscheinlich
aber 3200 Wohnungen fertiggestellt werden. Die im Bau be-
%riffenen Wohnungen sind zu zwei Dritteln Zwei- und

reizimmerwohnungen und zu drei Vierteln Drei- und Vier-

zimmerwohnungen. Die neue Wohnungsproduktion: sucht
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sonach den vorhandenen Bedarf an Kleinwohnungen zu
decken. Fiir das Jahr 1929 berechnet das Statistische Amt
heute schon ein mutmassliches Sichtangebot von 1400 Woh-
nungen; dazu wird eine weitere Produktion zu rechnen sein,
iiber deren Umfang jeder Anhaltspunkt fehlt. Trotz der
grossen Bautdtigkeit kann sich jedoch ein gewisser Woh-
nungsmangel ergeben, wenn der Wohnungsabsatz im laufen-
den und kommenden Jahr sich in der Stadt Ziirich und den
Vororten in gleicher Weise entfaltet, wie dies in den zwei
vergangenen Jahren der Fall war. Eine Steigerung der Ehe-
schliessungen und der Zuwanderung lidsst sich auch fiir die
letzte Zeit feststellen; die wirtschaftlichen Verhéaltnisse
scheinen sich weiter giinstig zu entwickeln, so dass mit der
Fortdauer eines starken Wohnungsbedarfes gerechnet werden
darf. Die grosse Wohnungsproduktion in Ziirich und Umge-
bung sichert aber nicht gleichzeitig auch Wohnungen zu bil-
ligen Mietzinsen. Die kantonale Wohnbauaktion bezweckt
aber, die Erstellung von Wohnungen mit billigeren Mietzin-
sen fiir die Bevolkerungskreise mit kleinerem Einkommen
zu fordern. /
Fiir den iibrigen Kantonsteil fehlen statistische Erhebun-
%en iiber die Bautitigkeit. Im Jahre 1928 war sie an manchen
rten lebhaft; an anderen beschrinkte sie sich auf die Aus-
filhrung der subventionierten Wohnbauten./] Ein Bedarf an
billigen, kleinen Wohnungen konnte aber iiberall festgestellt

werden; sein Umfang lidsst sich zahlenmiissig nicht bestim--

men, weil er von der Zahl der Familiengriindungen und der
Zuwanderung abhéngig ist. Auch der Fehlbetrag aus friihe-
rer Zeit muss immer noch beriicksichtigt werden; an man-
chen Orten sind besonders FFamilien mit Kindern auch heute
noch in ungeniigender Weise untergebracht. Fiir das Jahr
1928 war der Wohnungsfehlbetrag auf rund 1000 Wohnungen
berechnet worden. Der Kanton hat aus dem Wohnbaukredit
1928 bis jetzt 877 Wohnungen subventioniert, von denen der
rossere Teil dieses Jahr oder zu Beginn des kommenden
%ahres bezogen werden wird. Trotzdem haben sich die Ver-
héltnisse auf dem Wohnungsmarkt anscheinend nicht we-
sentlich verdndert. Nachfragen nach Wohnbausubventionen
liegen fortgesetzt vor; iiberschiissige Wohnungen zu orts-
iiblichen und von einfachen Leuten erschwinglichen Preisen
stehen kaum irgendwo leer. Aus Mitteilungen von den ver-
schiedenen Kantonsteilen muss geschlossen werden, dass Be-
darf an billigen Wohnungen auch heute noch vorhanden ist,
der iiber das hinausgeht, was als normaler Zuwachs in ge-
wohnlichen Zeiten angesehen werden muss.

Unter diesen Umstinden hidlt der Regierungsrat es fiir
erechtfertigt, die Wohnbauaktion im Jahre 1929 weiter zu
iihren, und zwar im gleichen Umfange wie im Jahre 1928,
weil die Verhédltnisse auf dem Wohnbaumarkte ungefihr
gleich zu beurteilen sind. Da der Kantonsrat einen Kredit
von 1,2 Millionen Franken pro 1928 beschlossen hat und
dieser Kredit auch wirklich aufgebraucht worden ist, emp-
fiehlt der Regierungsrat., ihm auch fiir das Jahr 1929 einen
Kredit von 1,2 Millionen Franken einxuréiu]ne,n».

Stadt Winterthur. Wohnbauaktion 1929. Im Jahre
1928 wurden auf dem Gebiet der Gemeinde Winterthur Bau-
projekte fiir 115 Wohnungen in einem Gesamtanlagewert
von rund Fr. 1,700,000.— durch Kanton und Stadt subventio-
niert; und zwar 76 Wohnungen in dreigeschossigen Meni-
familienhdusern, 36 Wohnungen in Kleinhdusern und I
Bauernhaus, dazu kommt noch eine Siedelung von 12 klein-
bduerlichen Heiwesen der Schweiz. Vereinigung fiir innen-
kolonisation. /

Obwohl nunmehr eine wesentliche Besserung auf dem
Wohnungsmarkt eingetreten ist, besteht immer mnoch ein
grosses Bediirfnis fiir billige, einfache Wohnungen.

Der Stadtrat hat deshalb vom Grossen Gemeinderat
Vollmacht erhalten, auch fiir die Wohnbauaktion 1929 stddti-
sche Beihiilfe bereit zu stellen. Diese soll in der Regel in
der Gewiihrung nachgehender Hypotheken von 10—15 Pro-

zent der Anlagekosten zu reduziertem Zinsfuss bestehen.
(1% % unter dem Satz der Kantonal-Bank). Die Differenz

zwischen dem Normalzinsfuss und dem reduzierten Satz
wird dem Fonds fiir Wohnungsbauten von Fr. 100,000.— be-
lastet, der im Jahre 1925 geschaffen wurde. /Die Gewdhrung
der hypothekarisch gesicherten Darlehen betrachtet der
Stadtrat als Kapitalanlage.

Mindestens die Hilfte der subventionierten Wohnungen
sind auf Verlangen des Stadtrates fiir die Aufnahme solcher
Wohnungen zu reservieren, welche die Stadtverwaltung Dbe-

zeichnet. Die Mietzinse stehen ebenfalls unter Kontrolle des
Stadtrates. Ej ) ) . )
Fiir die Eingabe von Bauprojekten ist frist bis Ende

Januar 1929 angesetzt. A. B.

Stadt Ziirich. Der Stadtrat begehrt vom Grossen Stadtrat
unterm 1. Dezember 1928 einen Kredit von Fr. 1,203,500 fiir

die Erstellung einer Wohnkolonie von. 60 Eijnfami-
lienhdusern im Heuried mit Griinanlage und Kin-
dergartenhaus. Wir werden auf die Vorlage zuriickkommen.

Stadt Ziirich. Der Stadtrat beantragt am 1. Dezember
1928 dem Grossen Stadtrat zur Abrechnung iiber die
Krijegswohn/bauten, am Anlagewert dieser Bauten auf
den jeweiligen Zeitpunkt des Ablaufes der zehnjihrigen
Frist seit dem Bezug der Wohnungen zu Lasten des Ab-
schreibungskontos der Kriegswohnbauten und des ausser-
ordentlichen Verkehrs des Gemeindegutes insgesamt Franken
5,655.235.— abzuschreiben.
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Hypothekarzinsfuss.

Ueber dieses Thema hat Bundesrat Musy am 20. De-
zember 1928 im Nationalrat u. a. Folgendes ausgefiihrt:

Der Hypothekar-Zinsfuss schwankt in der Schweiz zwi-
schen 4% und 5% Prozent. Ausser in Schweden bestehen
in allen Ldndern FEuropas bedeutend héhere Zinssitze,
die sich zwischen 6 und 9 Prozent bewegen. Die Gesamtheit
der Hypothekaranlagen erreicht die Globalsumme von 9
Milliarden Franken, wovon 4.5 Milliarden in bé&uerlichen
Hypotheken investiert sind. Wollte der Bund auf eigene
Kosten eine Reduktion des Zinsfusse um einen halben Pro-
zent herbeifithren, hiitte es hiefiir einen zinslosen Kredit
von einer Milliarde Franken zur Verfiigung zu stellen. Wire
die Aktion einzig zu Gunsten des landwirtschaftlichen Hy-
pothekarkredites bestimmt, betriige das zinslose Darlehen
500 Millionen. Diese Zahlen sind ein Hinweis auf die Schwere
und die Bedeutung der ganzen Frage. Es ist weder not-
wendig, noch wiinschbar, dass alle Hypothekarzinssitze re-
duziert werden, da zahlreiche hypothekarische Unterpfian-
der sehr reichen Ertrag abwerfen.

Der Bund kann unmittelbar und mittelbar dazu bei-
tragen, das fiir den Grundpfandkredit fliissige Kapital zu
vermehren. Er verwendet einen grossen Teil seiner Spezial-
fonds zu grundpfdandlichen Anlagen. Zurzeit hat er 47 Mil-
lionen in Liegenschaftswerten plaziert. Der Bund ersucht
oder verpflichtet die Versicherungsgesellschaften, den gross-
ten Teil ihrer Reserven in Hypotheken anzulegen. Man darf
diesen Gesellschaften dankbar sein dafiir, dass sie in Liegen-
schaftswerten 446 Millionen TFr. oder 60 Prozent ihrer Re-
serven investiert haben. Das Finanzdepartement wird ferner
die heikle Frage der Ausgabe einer Anleihe zu ermissigtem
Zinsfuss und mit weitgehender Steuerbefreiung priifen las-
sen, deren Ertrag im Interesse des Grundpfandkredites ver-
wendet wiirde.

Indem der Bund den Kapitalimarkt mit neuen Anleihen
verschont, erleichtert er unmittelbar den Hypothekenmarkt.
Statt fiir sich und seine Bahnen jihrlich etwa 500 Millionen
Fr. aufzunehmen, wie er von 1915 bis 1924 getan hat, ldsst er
dem Markte jedes Jahr bedeutende Summen zufliessen.

Die Einfithrung des Pfandbriefes wird entschieden zur
Stabilisierung des Hypothekar-Zinsfusses beitragen. Der
Pfandbrief bringt dem Hypothekarmarkt erhebliche Geld-
mittel zu festem Zinsfuss und fiir lange Dauer.

Es wire wiinschbar, dass die Kantonalbank und Hypo-
thekarkassen ihre Reserven konsolidieren wiirden, um sie
als Ausgleichsfonds mit der Bestimmung zu verwenden, die
IFolgen voriibergehender Zinserhohungen zugunsten der Geld-
einleger zu mildern. Geringfiigigere Erhchungen provisori-
scher Zinssitze konnten so, statt den Schuldner zu belasten,
aus dem Reservefonds bestritten werden.

Inbezug auf die Kantonalbanken ist zu sagen, dass ihre
Reingewinne, die sie den Kantonen abliefern, 11,5 Millionen
Fr. betragen. Die Kantonalbanken haben fiir 1,4 Milliarden
Fr. landwirtschaftliche Hypotheken angelegt. Wenn sie den
dem Staate abgelieferten Reingewinn dazu verwenden wiir-
den. den landwirtschaftlichen Hypothekar-Zinsfuss herab-
zusetzen, so konnte die Reduktion 8/10 Prozent betragen.
Bei gleicher Verwendung fiir die Hilfte betriige die Reduk-
tion 4/10 Prozent.

VERSCHIEDENES
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Schweiz. Kleingiirtnerverband.

Der schweizerische Kleingirtnerverband, der in der gan-
7zen Schweiz rund 10,000 Mitglieder z#hlt, hielt am 16. De-
zember unter dem Vorsitz von W. Meier (Basel) seine Dele-



	Behördliche Massnahmen

